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3-Punkte-Plan
zur gerechten und einfachen Besteuerung von vererbten Immobilien

des IVD Bundesverbandes

Mit einem Kommentar von Hans-Joachim Beck, Vorsitzender Richter am Finanzgericht Berlin

Zusammenfassung

1. Das selbstgenutzte Wohneigentum wird in vollem Umfang und ohne
betragsmäßige Begrenzung von der Erbschaftsteuer freigestellt. 

2. Für vermietete Immobilien des Privatvermögens wird ein Anspruch auf
zehnjährige zinslose Stundung der Erbschaftsteuer eingeführt.

3. Hinsichtlich der Bewertung von Immobilien beschränkt sich der Gesetzgeber 
auf die allgemeine Aussage, dass Immobilien mit dem gemeinen Wert bewertet
werden (§ 9 BewG).
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Die Ausgangssituation

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts vom 7.11.2006 müssen Immobilien ebenso
wie alle anderen Wirtschaftsgüter für Zwecke der
Erbschaftsteuer mit dem Verkehrswert (gemeinen
Wert) bewertet werden. Erst auf der Ebene der
Besteuerung kann der Gesetzgeber aus Gründen
des Gemeinwohls Vergünstigungen gewähren.

Durch die Bewertung mit dem Verkehrswert an
Stelle der bisher geltenden so genannten Bedarfs-
werte werden sich künftig deutlich höhere Bemes-
sungsgrundlagen für die Erbschaftsteuer ergeben.
Bliebe die Versteuerung unverändert wie in der
gegenwärtigen Fassung des Erbschaftsteuerrechts,
ergäbe sich für die Erben von Immobilien eine
erheblich höhere Steuerlast. Viele Erben wären ge-
zwungen, die geerbte Immobilie zu verkaufen, um 

die Erbschaftsteuer bezahlen zu können. Dies
würde insbesondere für solche Erbfälle gelten, in
denen außer der Immobilie kein weiteres Vermögen
vorhanden ist.

Um diese Entwicklung aufzufangen und regionale
wie soziale Ungerechtigkeiten auszugleichen, reicht
eine allgemeine Erhöhung der persönlichen Frei-
beträge nicht aus. Wegen der enormen Preisunter-
schiede zwischen den einzelnen Regionen
Deutschlands würden festgelegte Freibeträge wei-
tere Ungleichbehandlungen nach sich ziehen. Auch
die zunehmende Anzahl nichtehelicher Lebens-
gemeinschaften bliebe durch diese Entwicklung wei-
ter benachteiligt, da dem nichtehelichen Lebenspart-
ner der geringste Freibetrag zusteht, er aber mit
Steuerklasse III dem höchsten Steuersatz unterliegt. 
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Die Forderung

Der IVD Bundesverband fordert, dass kein Erbe
sein geerbtes Haus verkaufen muss, um die
Erbschaftsteuer bezahlen zu können. Immobilien
im Familienbesitz sollen auch weiterhin in der
Familie bleiben können. Nichteheliche Lebens-
gemeinschaften dürfen nicht länger diskriminiert
werden.
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1.SELBSTGENUTZTES 
WOHNEIGENTUM

Der Vorschlag

Die selbstgenutzte Wohnung wird in vollem Umfang
und ohne betragsmäßige Begrenzung von der Erb-
schaftsteuer freigestellt. 

Begründung

In der derzeitigen Fassung des Erbschaftsteuerge-
setzes würden sich für den Erben der selbstgenutz-
ten Wohnung (Einfamilienhaus, Eigentumswohnung
oder Wohnung in einem Mehrfamilienhaus) durch
die künftige Bewertung mit dem Verkehrswert
erhebliche Benachteiligungen in regionaler und
sozialer Hinsicht ergeben. Zum einen ist zu berück-
sichtigen, dass die Preise für Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen in Deutschland beträchtliche
Unterschiede aufweisen. Während in Ballungs-
gebieten wie München, Stuttgart und Hamburg
bereits für ein kleineres Einfamilienhaus ein erheb-
licher Preis gezahlt werden muss, hat ein vergleich-
bares Haus in weniger gefragten Gegenden wie
etwa dem Emsland, der Lausitz oder in Teilen des
Ruhrgebiets einen wesentlich geringeren Verkehrs-
wert.  

Derartige regionale Unterschiede könnten durch
eine Anhebung der allgemeinen  Freibeträge wegen
ihrer betragsmäßigen Begrenzung nicht ausrei-
chend und vor allem nicht zielgenau ausgeglichen
werden. Ein Erbe, der in einer Gegend mit hohen
Immobilienpreisen lebt, würde durch einen Frei-
betrag, der lediglich dem durchschnittlichen Preis
für ein Eigenheim in Deutschland entspricht, nicht

ausreichend geschützt. Speziell bei Immobilien, die
seit Jahrzehnten im Familienbesitz sind, ist häufig
eine sehr hohe Wertsteigerung zu verzeichnen, die
damit zu hohen Steuerlasten bei dem Erben führt. 

Im Gegensatz zu Aktien oder anderen Wertanlagen
können Immobilien aber nicht partiell verkauft wer-
den, sondern lediglich im Ganzen. In sozial schwä-
cheren Familien wird neben der Immobilie kein aus-
reichendes weiteres Vermögen vererbt, mit dem die
Erbschaftsteuer bezahlt werden könnte. Durch die
Anhebung der Immobilienwerte für die Erbschaft-
steuer würde der Erbe gerade in diesen Fällen häu-
fig gezwungen sein, das Haus zu verkaufen, um die
Erbschaftsteuer zahlen zu können. Auch ein sach-
licher Freibetrag, wie er beispielsweise für Hausrat

oder Kunstgegenstände gewährt wird, würde zum
Ausgleich dieser Probleme nicht ausreichen, da
dieser ebenfalls betragsmäßig begrenzt ist und
daher die regionalen Wertunterschiede nicht
berücksichtigen könnte. Aber auch aus sozialen
Gründen ist eine sachliche Freistellung der selbst-
genutzten Wohnung erforderlich. In den vergange-
nen Jahren hat sich die Zahl der nichtehelichen
Lebensgemeinschaften in Deutschland erhöht. Viele
Paare verzichten inzwischen auf die Ehe. Mit einer
bloßen Anhebung des persönlichen Freibetrages
blieben sie weiterhin benachteiligt, da sie den
geringsten Steuerfreibetrag erhalten, zugleich aber
in die Steuerklasse III mit dem höchsten Steuersatz
fallen. Gerade der Lebensgefährte ist aber häufig
mit dem Einfamilienhaus emotional stark verbunden
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Gesetzestext

Als gesetzliche Regelung schlägt der IVD Bundes-
verband folgenden Text  vor, der in § 13 ErbStG ein-
gefügt werden sollte:

Steuerliche Ausfälle

Die steuerlichen Ausfälle, die sich durch die sach-
liche Freistellung der selbstgenutzten Wohnung
ergeben, sind gering. Demgegenüber ist der soziale
Schutz der Angehörigen und Lebensgefährten weit
höher zu bewerten.

Mit der Freistellung entfällt die Ermittlung des
Verkehrswertes und somit der entsprechende Auf-
wand in der Finanzverwaltung. 

Der Anteil der Erbschaftsteuer an den Einnahmen
der Länder betrug 2005 in Bayern 3,01 Prozent, in
Baden-Württemberg 2,75 Prozent und in Schleswig-
Holstein 2,71 Prozent. In den neuen Bundesländern
lag der Anteil jeweils unter einem Prozent. Den nie-
drigsten Wert erzielte Thüringen mit 0,17 Prozent.
Im Durchschnitt erzielten die westdeutschen Länder
2,36 Prozent ihrer Einnahmen über die Erbschaft-
steuer, bei den ostdeutschen Ländern waren es
lediglich 0,25 Prozent (http://rsw.beck.de/rsw/

shop/default.asp?sessionid=C4EC2777D1744210B
C01D1A915570206&docid=231575&site=Produkte
&from=ZIS.9.7, letzter Zugriff am 27.7.2007). Den
Einnahmen gegenüberzustellen sind allerdings die
Ausgaben, die für die bürokratische Verwaltung auf-
zuwenden sind. Diese ohnehin bislang geringen
Einnahmen der Länder durch die Erbschaftsteuer
stammen nur zu einem sehr geringen Teil aus der
Erbschaftsteuer für selbstgenutzte Wohnimmo-
bilien, so dass durch die vorgeschlagene Neure-
gelung allenfalls mit sehr geringen Steuerminder-
einnahmen zu rechnen ist. Wegen des zu erwarten-
den bürokratischen Mehraufwandes nach einer
Neuregelung der Erbschaftsteuer im Sinne der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes
wäre per Saldo aus der Vererbung von selbstge-
nutzten Wohnimmobilien keine nennenswertes
Volumen an Erbschaftsteuer zu er warten. 

2. VERMIETETE IMMOBILIEN

Der Vorschlag

Für vermietete Immobilien des Privatvermögens
wird ein Anspruch auf zehnjährige zinslose
Stundung der Erbschaftsteuer eingeführt.

Begründung

Nach Ansicht des IVD Bundesverbandes sollte ein
Anspruch auf zehnjährige zinslose Stundung der
Erbschaftsteuer eingeführt werden, soweit diese auf
vermietete Immobilien (des Privatvermögens) ent-
fällt. Innerhalb dieser Zeit soll die Steuer in zehn

Jahresraten gezahlt werden. In § 28 ErbStG ist
bereits eine Regelung über die Stundung der
Erbschaftsteuer enthalten. Diese Vorschrift gilt aller-
dings nicht für Grundvermögen. Zum anderen soll
danach eine Stundung nur dann gewährt werden,
wenn sie zur Erhaltung des Betriebs notwendig ist.
Der IVD Bundesverband schlägt vor, diese Vor-
schrift zu ändern und einen Anspruch auf Stundung
einzuführen, nach dem die Erbschaftsteuer auf
zehn Jahre zinslos zu stunden ist, soweit sie auf
vermietete Immobilien entfällt. Die Stundung endet
mit dem Verkauf der Immobilie.

Im Hinblick auf den Wert der geerbten Immobilie ist
der Erbe grundsätzlich in der Lage, die Erbschaft-
steuer zu zahlen. Allerdings ergibt sich in vielen
Fällen ein Liquiditätsproblem, wenn neben der
Immobilie nicht noch weiteres Barvermögen vererbt
wird. Banken lehnen die Darlehensvergabe häufig
ab, wenn das Geld nicht für eine Investition in die
Immobilie, sondern zur Zahlung der Erbschaftsteuer
verwendet wird, da in diesem Fall der Wert der
Immobilie nicht erhöht wird. In derartigen Fällen ist
der Erbe daher gezwungen, die Immobilie zu verkau-
fen, um die Erbschaftsteuer bezahlen zu können. 

Ein gesetzlicher Anspruch auf Stundung würde die-
ses Problem lösen, da der Erbe dadurch die Mög-
lichkeit erhält, die Erbschaftsteuer aus den laufen-
den Erträgen zu bezahlen. Ein solcher Anspruch
würde auch nicht zu einer ungerechtfertigten Bevor-
zugung der Erben von Immobilien führen, weil
dadurch eine Begünstigung lediglich insoweit ge-
währt wird, wie sie auf Grund der Besonderheiten
vermieteter Immobilien geboten und erforderlich ist.
Denn es wird kein besonderer Bewertungsabschlag
oder Freibetrag für Immobilien gewährt, so dass die
Höhe der Erbschaftsteuer unverändert bleibt. Da
eine Teilveräußerung der Immobilie in der Regel
ebenso wenig möglich ist wie eine Beleihung für
Zwecke der Erbschaftsteuer, entsteht ein Liqui-
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„Steuerfrei bleibt der Wert der selbst genutzten
Wohnung in vollem Umfang. Eine Wohnung gilt
als selbst genutzt im Sinne dieser Vorschrift,
wenn der Erblasser sie in den letzten zwei Jahren
vor seinem Tod bewohnt hat. Die Steuerfreiheit
erlischt rückwirkend, wenn der Erbe die Wohnung
innerhalb der auf den Erbfall folgenden fünf Jahre
veräußert.“ 



ditätsproblem. Die Erbschaftsteuer kann in ihrer
absoluten Höhe durchaus bezahlt werden, nicht
aber sofort in vollem Umfang. Nur dieses Liqui-
ditätsproblem wird durch die Stundung vermieden. 

Ähnlich ist im Übrigen in der Regel die Problematik
bei der Vererbung von Betriebsvermögen.

Wird der Erbe durch die Belastung mit Erbschaft-
steuer gezwungen, die Immobilie zu veräußern, dro-
hen zusätzlich Belastungen mit Einkommensteuer,
da er möglicherweise innerhalb der Frist des § 23
EStG verkaufen muss oder durch den Verkauf zum
gewerblichen Grundstückshändler wird, weil er mit
dem Verkauf die so genannte Drei-Objektgrenze
überschreitet.

Die gesetzliche Regelung

Als gesetzliche Regelung schlägt der IVD
Bundesverband folgenden Entwurf vor:

Gesetzestext

In § 28 ErbStG ist folgender Text einzufügen:

Steuerliche Ausfälle

Gegenüber der jetzigen Regelung führt die hier vor-
geschlagene zu Steuermehreinnahmen für die
Länder. Denn bislang haben viele Eigentümer ver-
mieteter Immobilien durch die Einbringung in eine
gewerblich geprägte GmbH & Co KG eine Besteue-
rung im Erbschaftsfall vollständig oder größtenteils
vermieden. Diese Gestaltungen wird der Gesetz-
geber ohnehin künftig verhindern, so dass beste-
hende Steuerschlupflöcher damit geschlossen wer-
den. Künftig muss jeder, der vermietete Immobilien
erbt, dafür Erbschaftsteuer entrichten, was bislang
in der Realität nicht der Fall ist. 

3. DIE BEWERTUNGSMETHODE

Der Vorschlag

Hinsichtlich der Bewertung von Immobilien be-
schränkt sich der Gesetzgeber auf die allgemeine
Aussage, dass Immobilien mit dem gemeinen Wert
bewertet werden (§ 9 BewG). 

Begründung

Nach Ansicht des IVD Bundesverbandes sollte sich
der Gesetzgeber bei Immobilien auf die allgemeine
und schon jetzt in § 9 BewG enthaltene Regelung
beschränken, dass diese mit dem gemeinen Wert
zu bewerten sind. Die Ermittlung des betreffenden
Wertes sollte er dagegen dem Steuerpflichtigen
überlassen. Unter verfassungsrechtlichen Gesichts-
punkten wird jede Bewertungsmethode, die der

Gesetzgeber regelt, problematisch sein. Stets wird
sich die Frage stellen, ob die gewählte Methode
ausreichend differenziert sei und ob sie den tatsäch-
lichen Gegebenheiten gerecht werde. Hinzu kommt,
dass sich die Verhältnisse mit der Zeit ändern und
auch eine Regelung, die bei Verabschiedung des
Gesetzes „richtig“ ist, möglicherweise schon nach
wenigen Jahren nicht mehr den Gegebenheiten ent-
spricht. Wenn der Gesetzgeber beispielsweise den
Vervielfältiger des § 146 BewG nach einzelnen
Regionen und Gebäudearten differenziert, so wird
sofort die Frage auftauchen, ob der betreffende
Vervielfältiger stimmt, ob die gewählte Differenzie-
rung ausreichend ist und ob er immer noch richtig
ist. Der IVD Bundesverband lehnt daher die
Aufnahme eines pauschalen Vervielfältigers in das
Gesetz ab. Auch eine Differenzierung nach mehre-
ren pauschalen Vervielfältigern hält er für nicht
sachgerecht.

Die Wertermittlung der Immobilie über einen oder
mehrere festgelegte „Standard-Vervielfältiger“ ist
äußerst problematisch. Entsprechend den unter-
schiedlichen Immobilienpreisen in Deutschland
unterscheiden sich auch die Kaufpreis-Multiplikato-
ren deutlich und unterliegen stetigen Veränderun-
gen. Eine vom IVD Bundesverband durchgeführte
Analyse der Multiplikatoren von 300 deutschen
Städten zeigt deren große Spannbreite. Während in
Städten wie Bad Sulza (Thüringen) und Eisleben
(Sachsen-Anhalt) der Multiplikator für ab 1949 fertig
gestellte Rendite-Immobilien bei sechs liegt, haben
Städte wie Heidelberg und Karlsruhe (beide Baden-
Württemberg) einen Multiplikator von 16, in Mün-
chen liegt er sogar bei 16,5 - der deutschlandweite
Durchschnitt liegt bei 11,1.

Doch selbst eine städteweise Festlegung der
Multiplikatoren würde nicht ausreichen, denn auch
innerhalb der Städte schwanken die Multiplikator-
werte. Beispiel Berlin: Während im Osten der Stadt
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„Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist die Erb-
schaftsteuer für zehn Jahre zinslos zu stunden,
soweit sie auf vermietete Grundstücke entfällt.
Die Steuer ist in zehn gleichen Jahresraten zu
zahlen.

Die erste Rate ist ein Jahr nach dem Erbfall fällig.
Die Stundung entfällt für die Zukunft insoweit wie
ein Grundstück verkauft wird.“



der Durchschnittswert bei zwölf liegt, beträgt er im
Westteil 14,5. Um gerechte Werte festzulegen und
Willkürlichkeit auszuschließen, müsste die Aufglie-
derung der Multiplikatoren bis in einzelne Bezirke
oder sogar Straßenzüge hinein durchgeführt wer-
den. Allerdings ist bei einer im Gesetz geregelten
Bewertungsmethode auch immer zu berücksichti-
gen, dass sie nicht zu kompliziert sein darf. Eine
komplexe Bewertungsmethode, die sämtliche mög-
liche Besonderheiten und Entwicklungen auffangen
soll, würde die Finanzverwaltung in ihrer personel-

len Kapazität überfordern. Beim Vergleich der
Preise von Rendite-Immobilien ab Fertigstellungs-
jahr 1949 für den aktuellen Wohnpreisspiegel stellte
der IVD Bundesverband außerdem fest, dass sich
der durchschnittliche Vervielfältiger in den vergan-
genen Jahren nach unten entwickelt hat. Wie der
Vergleich der durchschnittlichen Vervielfältiger von
40 Großstädten aus den Jahren 1996 bis 2006
ergibt, minderten sie sich im Schnitt von 14,5 auf
11,8. Obwohl wir uns derzeit auf einem Höhepunkt
des Marktzyklus befinden, konnten in keiner der

deutschen Topimmobilienstandorte die Multiplika-
toren für Wohnhäuser zur Kapitalanlage das Re-
kordniveau von 1996 wieder erreichen. Somit liegt
bereits der derzeitige „steuerliche“ Verfielfältiger
über dem Durchschnitt. Jede weitere Anhebung des
Multiplikators würde zu einer groben Missachtung
der realen Marktsituation führen. 

Darüber hinaus ist nach Meinung des IVD
Bundesverbandes bei einer festgeschriebenen
gesetzlichen Regelung der Bewertung von Grund-
stücken keine Rechtssicherheit zu erwarten, da
sicherlich sofort wieder die Frage nach der Verfas-
sungsmäßigkeit gestellt werden würde. Beschränkt
sich der Gesetzgeber hingegen darauf, im Gesetz
anzuordnen, dass Immobilien mit dem gemeinen
Wert zu bewerten sind, können Zweifel an der Ver-
fassungsmäßigkeit nicht aufkommen. Eine solche
Regelung wäre nach Ansicht des IVD Bundesver-
bands auch nicht zu unbestimmt, da es anerkannte
Methoden gibt, wie der gemeine Wert zu ermitteln
ist. Im Übrigen beschränkt sich beispielsweise auch
das Einkommensteuerrecht darauf zu bestimmen,
dass Entnahmen und Einlagen mit dem Teilwert zu
bewerten sind, ohne genau zu regeln, wie die
Ermittlung dieser Werte zu erfolgen hat.

Eine solche Regelung hätte auch eine erhebliche
Vereinfachung der Praxis der Finanzverwaltung zur
Folge. Denn die Ermittlung des gemeinen Wertes
wäre in diesem Fall Aufgabe des Steuerpflichtigen.
Dieser könnte gegebenenfalls einen Sachverstän-
digen zu Rate ziehen. Die Aufgabe der Finanzver-
waltung würde sich dagegen darauf beschränken,
den von dem Steuerpflichtigen angegebenen Wert
zu prüfen. Eine solche Lösung würde nicht nur zu
einer erheblichen Vereinfachung des Rechts und
der Verwaltungspraxis führen, sondern insbesonde-
re auch zu sehr viel mehr Gerechtigkeit, weil bei der
Bewertung der Immobilie sämtliche Besonderheiten
des Einzelfalles berücksichtigt werden könnten.
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Quelle: IVD, Analyse der Kaufpreis-Multiplikatoren für Rendite-Immobilien



KOMMENTAR VON HANS-JOACHIM BECK,
VORSITZENDER RICHTER AM FINANZGERICHT
BERLIN

Zurzeit sind die Finanzministerien des Bundes und
der Länder damit beschäftigt, neue Regeln zur
Bewertung von Grundstücken für die Erbschaft- und
Schenkungsteuer zu entwickeln. Hintergrund ist die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom
7. November 2006, die besagt, dass die gegenwär-
tigen Vorschriften nicht der Verfassung entspre-
chen. Grundstücke müssten vielmehr - wie alle
anderen Güter auch - mit den Verkehrswerten ange-
setzt werden. Erst auf der Ebene der Besteuerung
dürfe der Gesetzgeber aus Gründen des Gemein-
wohls Vergünstigungen für einzelne Arten von
Wirtschaftsgütern gewähren.

Setzt man bei der Erbschaftsteuer jedoch alle
Grundstücke mit dem Verkehrswert an, so würde
dies in vielen Fällen die Erben zwingen, das Haus
zu verkaufen. Insbesondere in den Fällen, in denen
neben dem Grundstück kein weiteres Vermögen
vererbt wird, führt die Erbschaftsteuer nämlich zu
einem Liquiditätsproblem. Um dies zu verhindern
hat der IVD Bundesverband einen 3-Punkte-Plan
veröffentlicht, der sehr zu begrüßen ist. Darin fordert
der IVD zunächst, dass das selbst genutzte Eigen-
heim ohne betragsmäßige Begrenzung von der Erb-
schaftsteuer freigestellt werde. Für vermietete Immo-
bilien solle ein Anspruch auf eine zehnjährige zins-
lose Stundung geschaffen werden, so dass der Erbe
die Steuer in zehn Jahresraten abzahlen könne.
Schließlich schlägt der IVD vor, in das Bewertungs-
gesetz selbst keine Bewertungsregeln aufzunehmen,
sondern sich auf den bereits in § 9 BewG enthaltenen
Grundsatz zu beschränken, wonach Grundstücke mit
dem gemeinen Wert zu bewerten sind.

Der Vorschlag, das selbst genutzte Eigenheim völlig
und ohne betragsmäßige Beschränkung von der Erb-

schaftsteuer freizustellen, mag zunächst ungerecht
erscheinen, weil der eine ein sehr wertvolles und
der andere nur ein einfaches, weniger wertvolles
Haus erbt. Zu bedenken ist aber, dass ein Frei-
betrag etwa in Höhe des durchschnittlichen Wertes
eines Einfamilienhauses in Deutschland denjenigen
Erben nichts nützen würde, die in einer Region mit
überdurchschnittlichen Grundstückspreisen woh-
nen. Solange der Erbe das Haus nicht verkauft und
diesen Wert nicht realisiert, profitiert er auch nicht
von dem Preisniveau. Nach Ansicht des IVD muss
die Steuerbefreiung deshalb der Höhe nach unbe-
grenzt gewährt werden. Allerdings sollte Bedingung
für die Befreiung sein, dass der Erbe das Grund-
stück innerhalb der nächsten 5 Jahre nicht verkauft. 

Auch die Einführung eines Anspruchs auf 10-jährige
Stundung der Erbschaftsteuer erscheint angemes-
sen. Denn das Problem bei vermieteten Immobilien
ist nicht die wertmäßige Belastung des Vermögens,
sondern die erforderliche Liquidität aufzubringen.
Die Banken sind nämlich in der Regel nicht bereit,
für die Bezahlung der Erbschaftsteuer ein Darlehen
zu gewähren, weil keine Investition durchgeführt
wird, die den Wert des Grundstücks erhöht. Würde
man dem Erben einen Anspruch auf ratenweise Ab-
zahlung der Steuer in zehn Jahren einräumen,
könnte er die Erbschaftsteuer dagegen aus den lau-
fenden Erträgen bezahlen.

Ein vergleichbarer Anspruch ist bereits in § 28
ErbStG enthalten. Er gilt jedoch nur für Betriebsver-
mögen sowie land- und forstwirtschaftliches Ver-
mögen. Außerdem ist nach § 28 ErbStG die Stun-
dung nur zu gewähren, wenn dies zur Erhaltung des
Betriebs erforderlich ist. In der Praxis gewährt daher
die Finanzverwaltung die Stundung so gut wie nie. 

Ein Anspruch auf Stundung wird den Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts am ehesten gerecht, da
er eine Vergünstigung nur insoweit gewährt, wie
dies durch die Besonderheit des Vermögens gebo-
ten und erforderlich ist. Im Übrigen wäre dies auch
eine gute Lösung für die Besteuerung von Betriebs-
vermögen. Denn auch in diesen Fällen ist die Erb-
schaftsteuer nicht wegen ihrer Höhe, sondern
wegen der in der Regel fehlenden Liquidität ein
Problem. Die Unternehmen benötigen deswegen
keine Abschmelzung, sondern vor allem die Mög-
lichkeit zur Ratenzahlung.

Zu Recht lehnt der IVD auch die Einführung von
gesetzlichen Bewertungsregeln mit pauschalen
Vervielfältigern ab. Denn bei solchen Regelungen
besteht niemals Sicherheit, dass sie verfassungsge-
mäß sind. Egal wie differenziert die jeweiligen Rege-
lungen ausfallen, es werden sofort nach Verab-
schieden des Gesetzes wieder Zweifel entstehen,
ob diese Ausdifferenzierung genau genug ist.
Darüber hinaus ist zu bedenken, dass sich die
Wertverhältnisse im Laufe der Zeit ändern. Eine Be-
wertung, die heute noch richtig ist, kann nächstes
Jahr schon falsch sein.

9IVD 3-Punkte-Plan / IVD Bundesverband
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